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ÖSTERREiCHISCHER ARBEITERKAMMERTAG 

:'-�U41 WIPn. pqnz-Euc;cn-Strane 20-22 ?o';itfacn 534 

An das 

Bundesministerium für 
Unterricht, Kunst u. Sport 

Minorttenp1atz 5 
1014 Wi e n 

'GZ. 13.462/37-III/ 
2/89 

Belfell: 

Unsere le'cnen 

ÖD-Dr.Be 2511 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem 
das Landes1ehrer-Dienstrechtsgesetz 1984 
geändert wird 

Te.leton (0222) 501 65 

Durchwanl 2288 
D,ltum 

9.8.1989 

Der Österreichische Arbeiterkammertag spricht sich für die im Entwurf unter 

Berücksichtigung des Informatikbereiches vorgesehene spezielle Lehrver­

pflichtungsminderung aus. Das Ausmaß dieser Lehrverpflichtungsminderung 

wird im Hinblick darauf, daß Informatik nicht nur als integrativer Teil­
bereich, sondern auch als alternativer Pflichtgegenstand bzw. als Frei­

gegenstand in den Lehrplan Polytechnischer Lehrgänge Eingang findet, zu­
nächst als angemessen betrachtet. Nach Meinung des Österreichischen Arbeiter­
kammertages könnt�n jedoch durch die Einführung des Informatikunterrichtes 
bedingte steigende Anforderungen an die Lehrerschaft eine entsprechende 
Anpassung der Lehrverpflichtungsminderung erforderlich machen. 

Der Kammeramtsdirektor: 

Telegramme: Arbkammer Wien ' T�lex 1316,90 
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